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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1977

Norm

StVO §7 Abs1 IIDa

Rechtssatz

Ist der rechte Fahrbahnrand nach der Kreuzung stark nach links versetzt, darf ein Fahrzeuglenker schon vor der

Kreuzung den Abstand zum rechten Fahrbahnrand so vergrößern, daß er nach der Kreuzung dem nach links

versetzten Fahrbahnrand unter Einhaltung des zulässigen Sicherheitsabstandes folgen kann, ohne seine Fahrlinie auf

der Kreuzung unmittelbar und abrupt verändern zu müssen.
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